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D a v i d C o h e n , Law, sexuality, and society. The enforcement of morals in classical 
Athens. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 1991. XII, 259 S. 

D a v i d C o h e n ist mit seinem Buch ein großer Wurf gelungen: Er verwendet 
erstmals systematisch die Erkenntnisse der anthropologischen (man könnte auch 
schlichter sagen „volkskundlichen") Forschungen des Mittelmeerraumes, sowohl des 
christlichen als auch des islamischen, zur tieferen Erkenntnis des altgriechischen, spe-
ziell des athenischen Rechts. Die ersten drei Kapitel (S. 1 -69) - meiner Ansicht 
schießt er in einer gewissen Pioniermentalität weit über das Ziel hinaus - sind metho-
dischen Fragen gewidmet. Sein Anliegen, das Spannungsverhältnis von Privatsphäre 
(im sexuellen und religiösen Bereich) und staatlichem Eingriff darzustellen, dürstet 
geradezu nach Material des sozialen Verhaltens, nach einem empirischen Befund über 
moralische Standards und gesellschaftliche Verhaltensmuster. Die griechische Polis 
mit vorindustriellen mediterranen Siedlungen zu vergleichen, ist eine Königsidee, be-
reits von E r n s t K i r s t e n in seinen landeskundlichen Forschungen mit Erfolg prakti-
ziert. David Cohen hat erstaunlich viel und gutes Material zusammengetragen. Gewiß 
garantieren seine sozialen Modelle, wie er selbst einräumt (S. 35), nicht die Erkennt-
nis der historischen Wahrheit, doch verknüpft er sie hinreichend dicht mit Aussagen 
der zeitgenössischen Literatur Athens, so daß man den sozialen Hintergrund der recht-
lichen Regeln und gerichtlichen Verfahren vor Augen zu haben vermeint. Das trifft für 
die Problemkreise „Stellung der Frau" und „Ehebruch" am weitesten gehend zu, für 
die „Homosexualität" wird das Material bereits dünner und für das Problem des 
religiösen Konformismus verzichtet Cohen schließlich ganz auf seine eingangs ge-
priesene Methode (obwohl „Frömmigkeit" und „Aberglaube" sehr wohl Gegenstand 
der traditionellen Volkskunde wären; aber würde man damit dem Prozeß gegen 
Sokrates gerecht?). 

Für das Leben in einer dörflichen Polis-Gesellschaft, in der jeder jeden kennt, fin-
det Cohen im Vorfeld der rechtlichen Institutionen drei elementare Gegebenheiten 
(III. Kap., S. 36) : Das Prinzip von Ehre und Schande, die Verteilung von männlicher 
und weiblicher Rolle (Männerwelt, Frauenwelt) und schließlich den Gegensatz von 
öffentlich und privat (was jeder von jedem weiß oder zu wissen meint: Cohen schreibt 
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hier eine Universalgeschichte des Tratsches ; IV. Kapitel : Öffentlich und privat im 
klassischen Athen). Innerhalb dieser Koordinaten wird das Verhalten des einzelnen 
nicht in den Kategorien (moralische) „Norm und Abweichung" betrachtet, sondern als 
stetes Bemühen, sich in der Ambiguität und Widersprüchlichkeit der bürgerlichen 
Moral möglichst bequem einzurichten. All das ist einem Juristen mit einiger Lebens-
erfahrung nicht neu. Vielleicht haben Europäer mit familiärer oder freundschaftlicher 
Beziehung zur bäuerlichen Bevölkerung, die noch nicht von der großen Konsumwelle 
erfaßt war, hier einen Vorteil : In einem Dorf an der österreichisch-ungarischen Grenze 
kannte ich eine alte Frau, die aus dem Gedächtnis sämtliche Einrichtungsgegenstände 
in den Häusern ihrer zahlreichen Freundinnen und Bekannten aufzählen konnte; 
selbstverständlich wußten all diese Frauen von einander auch, was sie am jeweiligen 
Tag zu Mittag kochten. (Wie viel intellektuelle Potenz lag hier brach; heute wird sie 
vom Fernsehen gebändigt). Privatheit hat unter solchen Umständen eine niedrigere 
Schwelle. Entsprechend wirksam ist die informelle soziale Kontrolle, vor allem - wor-
auf Cohen (S. 161) hinweist - der Nachbarinnen untereinander. Welche individuellen 
Strategien Mann und Frau in solchen Gemeinschaften entwickeln konnten (man ist oft 
an Boccaccios Dekameron erinnert), hat Cohen gefühlvoll herausgearbeitet und seriös 
zu Papier gebracht. Literaten fällt derartiges manchmal leichter. Ich denke an das Buch 
von C a r l o L e v i , Christus kam nur bis Eboli (1960), das Mitte der sechziger Jahre 
im Seminar des damals frisch nach Freiburg berufenen J. G. Wolf kreiste. 

Zwei Fragen möchte ich nach all der Zustimmung stellen : Stimmt dieses Bild für 
die Polis Athen? Bringen die Erkenntnisse dem Rechtshistoriker mehr als eine ge-
fühlsmäßige Einstimmung in die Materie ? Ein Blick auf die Landkarte, besser noch, 
einige Tage Fußmarsch durch Attika machen deutlich, daß die Polis Athen keineswegs 
mit einer dörflichen Siedlung verglichen werden darf, in der jeder jeden kennt. Athen 
war kein klassischer Stadtstaat; Attika ist viel zu groß, die Bevölkerung lebte nicht nur 
in der „Hauptstadt", dem Tagungsort der Volksversammlung und der Geschworenen-
gerichte, sondern auch vertreut in Demen, „Provinzstädten" oder „Dörfern". Nicht je-
der kannte jeden. Zu Gericht saßen Bürger, die sorgsam aus allen Teilen Attikas aus-
gelost worden waren (Aristot. AP 63 ff.). Durchschnittliche Prozeßparteien waren also 
mit einer Mehrzahl von Geschworenen konfrontiert, denen sie persönlich unbekannt 
waren. Gleichwohl funktionierten, wie Cohen aus den literarischen Quellen ableitet, 
vor Gericht die Verhaltensmuster der Gesellschaft, in der jeder jeden kennt, über das 
soziale Geflecht der engeren Nachbarschaft. In noch größerem Ausmaß, als Cohen das 
annimmt, müssen also die Argumente und Weitungen der Sprecher vor Gericht von 
allgemeinen Erwartungshaltungen geprägt worden sein. Der Einzelne hatte vor 
Gericht in hohem Maße Gelegenheit, sich selbst zu idealisieren, den Gegner anzu-
schwärzen. Die Vernachlässigung von Siedlungsgeographie, archäologischen Befun-
den der Hausformen (S. 88 wird nur global auf „archeological evidence" verwiesen, 
S. 155f. werden nur literarische Quellen herangezogen) und Vasenbildern (ausdrück-
lich ausgeklammert die homoerotischen, S. 193 Anm. 68 : sie lägen zeitlich 100 Jahre 
vor den literarischen Quellen - auch vor Aristophanes ?) verengt den Horizont des 
Buches, das andererseits Grenzen sprengt. 

Kritik durch den Rechtshistoriker ist das V. Kapitel „Das Gesetz über Ehebruch" 
zugänglich. Cohen verneint (S. 101) - gegen Hans Julius Wolff - , daß die gut überlie-
ferte Vorschrift über gerechtfertigte Tötung dessen, der mit jemandes Ehefrau, Mutter, 
Schwester, Tochter ... beim Geschlechtsverkehr ertappt wird, das „Gesetz über Ehe-
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bruch" gewesen sein könne. Er sucht (S. 121) aus mehreren Quellen ein Gesetz zu re-
konstruieren, das systematisch und auf diesen Tatbestand beschränkt die Folgen des 
Ehebruchs regelt. Bedurfte es eines solchen einheitlichen Gesetzes ? Konnten nicht das 
Recht des gekränkten Ehemannes, den Ehebrecher auf frischer Tat zu töten, und die 
Pflicht, die Ehebrecherin zu verstoßen (samt deren Ausschluß von öffentlichen 
Opfern) in getrennten Gesetzen geregelt gewesen sein ? Bereits die erste Vorschrift 
reicht aus, den Ehebrecher, anstatt ihn zu töten, wie einen kakourgos der apagoge zu 
unterwerfen. (Auch die Aufzählung der kakourgoi ist alles andere als eindeutig.) 
Schließlich würde ich die Bestimmung „der Ehemann kann mit dem Ehebrecher tun, 
was er will, jedoch ohne Messer" trotz Lys. 1,49 mit Dem. 59, 66 f. allein auf die 
Situation nach einem Prozeß beziehen. Apagoge ist stets die Alternative zur eigen-
mächtigen Tötung eines Delinquenten. Daß die apagoge die Alternative zu einem 
Mißhandlungsrecht wäre - oder daß „tun, was er will" töten bedeutete, müßte Cohen 
erst wahrscheinlich machen. Die Rekonstruktion eines Ehebruchgesetzes (S. 121) 
scheint mir deshalb (ganz abgesehen vom Griechischen) sachlich mißlungen. Zuzu-
stimmen ist jedoch den feinfühligen Beobachtungen, daß das archaische Racherecht 
des Ehemannes nicht den sozialen Realitäten Athens im 4. Jh. entsprach. 

Einen gewissen Abschluß der bisherigen Ausführungen bildet das VI. Kapitel „Ehe-
bruch, Frauen und soziale Kontrolle". Mit guten Argumenten zeigt Cohen, daß die 
Athenerin nicht, wie manchmal aus den Quellen vorschnell erschlossen wird, im 
Hause eingesperrt war. Aus der Trennung von traditionell männlichem und weib-
lichem Bereich sei nicht auf eine Seklusion der Frauen zu schließen. So seien die 
nachbarlichen Beziehungen paradoxerweise einerseits Anlaß zu ehebrecherischen 
Verhältnissen, andererseits aber auch die wichtigste soziale Kontrolle, die größte 
Hemmschwelle gewesen. Wen wundert 's? Viel Vergleichsmaterial wird zu dem 
Thema Keuschheit der Frau und Familienehre ausgebreitet. Verständlicherweise steht 
in diesem Zusammenhang die Dreiecksbeziehung Frau-Mann-Ehebrecher im Vor-
dergrund. Nur gestreift wird eine andere Dreiecksbeziehung : Frau-Mann-Kind. Daß 
die Ehe eine Einrichtung ist, um in der patriarchalisch organisierten Familie legitime 
Nachfolger zu sichern, ist bekannt (S. 107, 142, 166). Welchen Stellenwert ein ehe-
licher Sohn in der Selbst- und Fremdeinschätzung des Atheners hatte, wird leider 
nirgends behandelt (Ansätze S. 160). Hier fehlt auch jegliches Vergleichsmaterial aus 
den ganz offensichtlich ähnlichen mediterranen Kulturen. Nur so würde nachvoll-
ziehbar, was der gehörnte Ehemann an Ehre verliert, der Ehebrecher nach einem 
Ehrenkodex der Männlichkeit gewinnt (S. 168). 

Die folgenden beiden Kapitel (VII. Recht, soziale Kontrolle und Homosexualität; 
VIII. Die Verfolgung von Gottlosigkeit) wirken aufgesetzt, vom IX. Kapitel (Die 
Durchsetzung der Moral) einigermaßen in das Ganze eingebunden. Bei der Asebie 
(VIII.) ist von sozialer Kontrolle kaum mehr die Rede, der anthropologische Ansatz 
fehlt völlig. Lesern dieser Zeitschrift (und eines weiteren Sammelbandes - die Zitate, 
die der Autor verschweigt, nachzutragen, fühle ich mich nicht bemüßigt) sind die 
Ausführungen seit langem fast wörtlich wohlbekannt. Eigenartigerweise fehlt auch 
im Abschnitt über die Homosexualität in Athen fast jegliches direkte Vergleichs-
material aus den mediterranen Kulturen. Vielleicht liegt das daran, daß geschlechtliche 
Beziehungen zwischen Männern in Griechenland eine andere, institutionalisierte 
Dimension haben konnten als in chtistlich oder islamisch geprägten Gesellschaften. 
Treffend stellt Cohen die Ambiguität dar, von der die Einstellung der Literatur Athens 
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geprägt war. Beizupflichten ist ihm auch, daß rechtlich allein die männliche Prostitu-
tion und die Beziehung zu Knaben geregelt war. Wer sich prostituierte, verlor die 
bürgerlichen Rechte ; der Liebhaber eines Knaben konnte von dessen Familie wegen 
hybris verfolgt werden (S. 177), doch der edle erastes handelte mit Zustimmung des 
Vaters (Belege S. 200). Cohen versucht, die darin liegende Mehrschichtigkeit der Wer-
tungen aus dem Aspekt von Ehre und Zurücksetzung zu erklären. Dabei kommen ihm 
die Aussagen der athenischen Literatur in die Quere, der aktive homosexuelle Partner 
handle ehrenvoll, der passive werde entehrt. Also werde zwischen Liebhaber und 
Knaben ein „Nullsummenspiel" gespielt: Kommt der erastes zum Ziel, gewinne er an 
Ehre, der Knabe verliere im gleichen Maße (S. 183, mit dem Einwand D. N ö r r s , 
Anm. 30, der die griechischen Quellen offenbar besser kennt als Cohen). Wird sich 
ein Vater eines Knaben auf derartiges einlassen ? Cohens Spielmodell paßt allenfalls 
auf die Situation, in der zwei Liebhaber um einen Knaben buhlen ; der eine kann zu 
Lasten des anderen gewinnen. Wäre Cohen (S. 199, Anm. 98) dem Zitat von Wilamo-
witz nachgegangen, der vom „Ehrenkodex der athenischen Knabenliebe" spricht, wäre 
er auf den grundlegenden Aufsatz von Ε. Β e t h e, Die dorische Knabenliebe, RhM 62, 
1907, 438ff., gestoßen. Ephoros (Strabon 10,4,21) zeigt das Modell einer institu-
tionalisierten Form der Beziehung zwischen erwachsenem Krieger und heran-
wachsendem Knaben auf Kreta. Die Verbindung ist Teil der Erziehung und bringt, 
ohne Gewalt ausgeführt, beiden Teilen Ehre; als Initiationsritus gedeutet auch von 
H. P a t z e r , Die griechische Knabenliebe (1982) 72ff. In dieser Gedankenwelt ist auch 
die Diskussion in Plat. Symp. (182e) anzusiedeln. Gewiß lagen solche Praktiken dem 
Durchschnittsathener des 4. Jh. ferne, doch für die archaische Zeit sind sie nicht 
auszuschließen (Vgl. die neu gefundenen homosexuellen Graffiti, S. E. R o t r o f f / 
J. H. O a k l e y , Debris from a public dining place in the Athenian agora, Hesperia 
Suppl. 25, 1992, 27f., auf die mich freundlicherweise Herr Kollege P. Siewert, Wien, 
aufmerksam machte). 

Dieser Befund eröffnet eine Dimension, die dem Buch Cohens völlig fehlt. Die 
Knabenliebe, die beide Teile, den älteren und den jüngeren, zu Waffengefährten macht, 
wurzelt noch in der Kampftechnik der homerischen Helden. Bereits im Hoplitenheer 
und vollends unter den Ruderern der Flotte Athens waren solche Verbindungen mi-
litärisch völlig bedeutungslos geworden. Wenn man im 4. Jh. noch davon sprach, 
wärmte man Ideale der Aristokratie auf. Wir befinden uns also in einer politischen 
Diskussion um Oligarchie und Demokratie. Der Wert dieser Aussagen für das All-
tagsleben in Athen ist deshalb nur gering. Jetzt leuchtet auch ein, warum Cohen für die 
in der Literatur überlieferten homosexuellen Praktiken kein Vergleichsmaterial aus 
dem Mittelmeerraum gefunden hat, sondern - wie Bethe schon längst vor ihm - aus 
der allgemeinen Völkerkunde (S. 182, unter Kriegern S. 194). Doch die am nächsten 
liegenden dorischen Quellen hätten Cohen nicht entgehen dürfen. Methodisch sollte 
man sich nicht strikt auf Athen beschränken, sondern die gesamte griechische Welt der 
Antike als Einheit betrachten. Erst dann scheint es sinnvoll, Verhaltensweisen ver-
wandter Gemeinschaften zum Vergleich heranzuziehen. Daß diese zunächst einmal 
im Mittelmeerraum liegen, hat Cohen exemplarisch gezeigt. 

Graz G e r h a r d T h ü r 




